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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Mandatsverzicht von Ratsfrau Juliane Lehmann sowie Feststellung des Sitzverlustes 
gemäß § 52 Niedersächsisches Kommunalverfassungsges etz (NKomVG) 
 
 
Die Mitgliedschaft der Ratsfrau Juliane Lehmann im Rat der Stadt Braunschweig endet auf 
Grund ihrer Verzichtserklärung. 
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Ratsfrau Juliane Lehmann hat mit Schreiben vom 23. Dez. 2011 erklärt, dass sie ihr Mandat im 
Rat der Stadt niederlegt. 
 
Gemäß § 52 Abs. 1 Ziff. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
endet die Mitgliedschaft im Rat der Stadt durch Mandatsverzicht. Der Verzicht ist schriftlich zu 
erklären und kann nicht widerrufen werden. Nach § 52 Abs. 2 NGO hat der Rat durch Beschluss 
festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Beendigung der Mitgliedschaft vorliegen. 
 
Der Verzicht ist jederzeit möglich. Nach einem Mandatsverzicht tritt der Sitzverlust durch den 
feststellenden Beschluss des Rates gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG ein.   
 
 
 
gez. 
 
 
Dr. Hoffmann 


